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1  Anlass und Aufgabenstellung 

Prüfgegenstand ist das Natura 2000-Gebiet DE 4543-303 „Dahle und Tauschke" (im Fol-
genden als FFH-Gebiet benannt). 

Es erfolgte 2021 eine artenschutzfachliche Prüfung von Gehölzen mit Einschätzung der 
Bäume hinsichtlich ihrer Eigenschaften als „Höhlenreiche Einzelbäume“ [1] gemäß § 21 
SächsNatSchG (Sächsisches Naturschutzgesetz). Diese Prüfung kam zu dem Ergebnis, 
dass bau- und anlagebedingt Brutbäume des FFH-relevanten Eremiten (Osmoderma ere-
mita) im Eingriffsbereich des Bauvorhabens, außerhalb der FFH-Gebietsgrenze, betroffen 
sind.  

Da der Eremit (Art des Anhang II der FFH-RL) im ca. 50 m entfernten FFH-Gebiet eine priori-
täre Art darstellt und mit den aktuellen Artnachweisen an der S 24, im nahen Umfeld des 
FFH-Gebietes (ca. 140 m), die Möglichkeit einer Beeinträchtigung des FFH-Gebietes und 
seiner Erhaltungsziele nicht auszuschließen ist, wurde eine FFH-Verträglichkeitsprüfung – 
Phase 2 (im Folgenden FFH-VP genannt) erforderlich. 

Die FFH-VP ist ein eigenständiges Prüfinstrument im Rahmen der baurechtlichen Ge-
nehmigung des Vorhabens „S 24, Ausbau nördlich Schmannewitz“. Das Ergebnis der FFH-
VP soll in die Planung einfließen, um eine hinreichende Planungssicherheit zu erreichen. 

Im Rahmen dieser FFH-VP wird ermittelt, ob das Vorhaben im Zusammenhang mit anderen 
Plänen und Projekten das FFH-Gebiet zu erheblichen Beeinträchtigungen des Natura 2000-
Gebietes DE 4543-303 „Dahle und Tauschke" führt, bezüglich seiner Erhaltungsziele oder 
maßgeblicher Bestandteile seines Schutzzweckes.  

1.1 Rechtliche Grundlagen 

Mit der Umsetzung der Habitat-Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21.05.1992 zur Erhal-
tung der Lebensräume der wildlebenden Tiere und Pflanzen (FFH-Richtlinie=FFH-RL) in 
deutsches Recht ist im Falle der Betroffenheit eine entsprechende FFH / SPA - Verträglich-
keitsprüfung durchzuführen. Rechtsgrundlage ist das BNatSchG (Bundesnaturschutzgesetz) 
in der aktuellen Fassung. 

Die Umsetzung des europäischen Rechts in Landesrecht erfolgte mit der Änderung des 
Sächsischen Naturschutzgesetzes vom 11.12.2002 unter den §§ 1 (Abs. 2), 22 a, 22 b und 
22 c. 

Gemäß § 34 Abs. 1 Satz 1 BNatSchG sind Projekte vor ihrer Zulassung oder Durchführung 
auf ihre Verträglichkeit mit den Erhaltungszielen eines Natura 2000-Gebiets zu überprüfen, 
wenn sie einzeln oder im Zusammenwirken mit anderen Projekten oder Plänen geeignet 
sind, das Gebiet erheblich zu beeinträchtigen, und nicht unmittelbar der Verwaltung des Ge-
biets dienen. Soweit ein Natura 2000-Gebiet ein geschützter Teil von Natur und Landschaft, 
im Sinne des § 20 Absatz 2 ist, ergeben sich die Maßstäbe für die Verträglichkeit aus dem 
Schutzzweck und den dazu erlassenen Vorschriften, wenn hierbei die jeweiligen Erhaltungs-
ziele bereits berücksichtigt wurden. Der Projektträger hat die zur Prüfung der Verträglichkeit 
sowie der Voraussetzungen nach den Absätzen 3 bis 5 erforderlichen Unterlagen vorzule-
gen. 

Auf der Grundlage des Art. 4 Abs. 4 der FFH-RL haben die Landesdirektionen der Freistaa-
tes Sachsen im April 2011 für die in Sachsen ausgewiesenen FFH-Gebiete Grundschutz-
verordnungen erlassen.  

Gemäß Art. 33 Abs. 1 BNatSchG in Verbindung mit Art. 6 Abs. 2 der FFH-RL gilt in den aus-
gewiesenen FFH-Gebieten ein Verschlechterungsverbot. Zur Bewertung der Auswirkungen 
von Straßenbauvorhaben im Rahmen von FFH-Verträglichkeitsprüfungen gem. § 34 
BNatSchG sind die in den Grundschutzverordnungen definierten Erhaltungsziele des jeweili-
gen Schutzgebietes hinsichtlich potenzieller Beeinträchtigungen/Wirkungen des Vorhabens 
zu prüfen. Der in den Grundschutzverordnungen deklarierte Erhaltungszustand der Lebens-
raumtypen und Arten bildet dabei eine der Bewertungsgrundlagen. 



 4
 

Das bedeutet, dass Lebensraumtypen nach Anhang I und Arten nach Anhang II der FFH-RL, 
die in den Erhaltungszielen der Gebiete nicht genannt sind, kein Erhaltungsziel des FFH-
Gebietes darstellen.  

Gemäß Art. 6, Abs. 3, FFH-RL erfordern „Pläne und Projekte, die nicht mit der Verwaltung 
eines Gebietes in Verbindung stehen oder hierfür notwendig werden, die ein solches Gebiet 
jedoch einzeln oder im Zusammenwirken mit anderen Plänen und Projekten beeinträchtigen 
könnten, eine Prüfung auf Verträglichkeit mit den für dieses Gebiet festgelegten Erhaltungs-
zielen“. 

Die Definition der Projekte in § 10 Abs. 1 Nr. 11 BNatSchG wurde mit der Änderung des 
BNatSchG am 12.12.2007 aufgehoben, da jetzt alle Pläne und Projekte, einer Vorprüfung 
oder ggf. Verträglichkeitsprüfung zu unterziehen sind, bei denen die Wahrscheinlichkeit oder 
die Gefahr besteht, dass sie das betreffende Gebiet beeinträchtigen. 

Grundsätzlich ist jede Beeinträchtigung von Erhaltungszielen erheblich und muss als 
Beeinträchtigung des Gebietes als solches gewertet werden. Unerheblich dürfen im 
Rahmen des Art. 6 Abs. 3 FFH-RL nur Beeinträchtigungen sein, die kein Erhaltungsziel 
nachteilig berühren (Urteil des BVerwG vom 17.01.2007) [10]. 

Zu betrachtende Bestandteile eines Gebietes sind alle biotischen und abiotischen Faktoren 
im Gebiet, die für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblich sind. Als maßgeb-
lich sind die Faktoren anzusehen, die durch ihre Beeinträchtigung die Erhaltungsziele oder 
den Schutzzweck gefährden können. Für die Beurteilung der Beeinträchtigung sind die 
Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Natura 2000-Gebiete entscheidend, sofern 
kein Vorrang anderer Schutzvorschriften (z.B. NSG-Verordnung) besteht. 

Kann im Ergebnis der FFH-VP zweifelsfrei ausgeschlossen werden, dass mit dem Vorhaben 
keine Wirkungen verbunden sind, die im Sinne des FFH-Rechts  Beeinträchtigungen von Er-
haltungszielen darstellen, ist das Vorhaben FFH-verträglich, ansonsten (zunächst) unzuläs-
sig. Im letzteren Fall ist eine abweichende Zulassung im Rahmen einer FFH-
Ausnahmeprüfung nach § 34 Abs. 3-5 BNatSchG (Phase 3) möglich, soweit: 

– das Projekt bzw. der Plan aus den gesetzlich geforderten Gründen eines öffentlichen In-
teresses zwingend notwendig ist und die konkret betroffenen Natura 2000-Belange 
nachweislich überwiegt,  

– zumutbare Alternativen nicht möglich sind, die mit dem Projekt bzw. Plan verfolgten 
Zweck an anderer Stelle, durch geringere oder nicht vorkommende Beeinträchtigungen 
zu erreichen wären, und  

– die in funktionaler, zeitlicher und räumlicher Hinsicht fachlich erforderlichen Maßnahmen 
zur Sicherung des Zusammenhanges des Natura 2000-Netzes qualitativ und quantitativ 
in hinreichender Form vorgesehen bzw. umgesetzt wurden. 

 

1.2 Methodik 

Das vorliegende Gutachten bezieht sich auf die folgenden Richtlinien und Gesetze: 

– Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebens-
räume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen, Amtsblatt der Europäischen Gemein-
schaften Nr. L 20677 (FFH-Richtlinie), 

– Verordnung der Landesdirektion Leipzig zur Bestimmung des Gebietes von gemein-
schaftlicher Bedeutung „Dahle und Tauschke“ vom 19. Januar 2011 (SächsABl. SDr. 
S. S 1245) (Grundschutzverordnung-GVO), 

– BNatSchG: Bundesnaturschutzgesetz Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege) 
vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542) in der aktuellen Fassung, 

– SächsNatSchG: Sächsisches Naturschutzgesetz vom 6. Juni 2013 (SächsGVBl. S. 451) 
in der aktuellen Fassung. 
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Die Bearbeitungsgrundlage bildete der Leitfaden zur FFH-Verträglichkeitsprüfung im Bun-
desfernstraßenbau des BMVBW (Ausgabe 2004). 
 

Zur Ermittlung der Prüfpflicht des vorliegenden Projektes werden folgende Sachverhalte ge-
klärt: 

– Liegt ein prüfungsrelevantes Natura 2000-Gebiet im Einwirkungsbereich des Vorhabens? 

– Besteht die Möglichkeit von Beeinträchtigungen des Schutzgebietes in seinen für die Er-
haltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen? 

Es ist zu prüfen, ob das geplante Vorhaben aufgrund seiner Lagebeziehung zur Natura 
2000-Gebietskulisse Beeinträchtigungen des Schutzgebietes auslösen könnte. Der Such-
raum umfasst, neben der Reichweite der verkehrsbedingten Immissionen, auch denkbare 
Zerschneidungswirkungen, da sich aus der Zerschneidung auch Beeinträchtigungen von ge-
bietsübergreifenden Beziehungen zwischen weiter entfernten Schutzgebieten ergeben. Die 
gegebenenfalls weiträumigen, funktionalen Netzbeziehungen zwischen Schutzgebieten wer-
den bei der Entscheidung über die Prüfpflicht des Vorhabens berücksichtigt. 

Den Maßstab für die Prüfung bilden die Erhaltungsziele des Natura 2000-Gebietes. Es ist 
festzustellen, ob das Vorhaben geeignet ist, das Natura 2000-Gebiet als solches zu beein-
trächtigen bzw. Beeinträchtigungen des Gebiets in seinen für die Erhaltungsziele maßgebli-
chen Bestandteilen führt. Gebietsbezogene Maßstäbe ergeben sich aus dem Schutzzweck 
(entsprechend den jeweiligen Erhaltungszielen) und den dazu erlassenen Vorschriften. 

Die maßgeblichen Gebietsbestandteile für besondere Schutzgebiete bilden 

– die in Anhang I der FFH-RL aufgeführten natürlichen Lebensräume, 

– die in Anhang II der FFH-RL aufgeführten Tier- und Pflanzenarten 

sowie sonstige bzw. weitere Gebietsbestandteile, die für die Verwirklichung der Erhaltungs-
ziele relevant sind (wesentliche Strukturen und Funktionen, Flächen mit einem entsprechen-
den standörtlichen Potenzial für Lebensraumtypen oder Arten, räumlich-funktionale Bezie-
hungen zur Umgebung und zwischen Natura 2000-Gebieten). 

Zur Beurteilung ist eine übersichtsmäßige Darstellung des gesamten Gebietes erforderlich, 
auch wenn ein Vorhaben nur einen kleinen Teil eines großen Schutzgebietes beeinträchtigen 
könnte.  

Die Untersuchungen beschränken sich auf den Wirkraum des Vorhabens. Die Darstellungen 
und Beurteilung der individuellen Situation des Schutzgebietes erfolgen unter Berücksichti-
gung der gegebenen Vorbelastungen, insbesondere der bestehenden S 24. 

Die maximalen, artspezifischen Einflussbereiche schlagen sich in der Ermittlung und Bewer-
tung der Wirkfaktoren auf die einzelnen Lebensraumtypen und Arten nieder.  

Es erfolgte deshalb eine Übersichtsdarstellung des FFH-Gebietes „Dahle und Tauschke“, 
siehe Abb. 1, sowie die Darstellung des näheren Wirkraumes des Vorhabens, siehe „FFH-
Verträglichkeitsprüfung - Übersichtskarte“ im Maßstab 1: 25.000. Darüber hinaus zeigt 
der Lageplan „FFH-Verträglichkeitsprüfung – Artenschutzmaßnahmen (Eremit)“ die ge-
planten und geeigneten Artenschutzmaßnahmen zur Sicherung der der örtlichen Population 
des Eremiten. 

Die Beschreibung des Vorhabens erfolgt unter Benennung der relevanten, intensivsten und 
weitreichendsten Wirkfaktoren. Es erfolgt eine Berücksichtigung von Maßnahmen zur Scha-
densbegrenzung, d.h. von Maßnahmen zur Vermeidung, Verminderung und/oder Aus-
gleichsmaßnahmenCEF, die sich aus dem Artenschutzrecht ergeben. 

Die vorhabenbedingten Wirkfaktoren und die durch sie ausgelösten Wirkprozesse werden 
bau-, anlage- und betriebsbedingt dargelegt. Dabei orientiert sich die Ermittlung der Wir-
kungspfade an der maximal möglichen Reichweite und Intensität der Wirkprozesse und der 
empfindlichsten Lebensphase von Arten sowie den empfindlichsten Funktionen des Schutz-
gebietes. 
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Es wird davon ausgegangen, dass die Gehölze/Waldflächen bevorzugt außerhalb der Vege-
tationszeit (01.10. bis 29.02.) gerodet werden bzw. in Vegetationsbestände eingegriffen wird.  

Die möglichen Beeinträchtigungen sind für jeden relevanten Lebensraum und jede relevante 
Art im Untersuchungsraum zu prognostizieren. Dabei ist jedes Erhaltungsziel eigenständig 
zu behandeln. 

1.3 Datengrundlagen 

Folgende Unterlagen/Quellen wurden bei der Beurteilung des Vorhabens hinsichtlich der 
FFH-Verträglichkeit des Bauvorhabens einbezogen: 

– Artenschutzfachliche Prüfung von Gehölzen mit Einschätzung der Bäume bezüg-
lich ihrer Eigenschaften als „Höhlenreiche Einzelbäume“ gemäß § 21 
SächsNatSchG  

(Naturförderungsgesellschaft Ökologische Station Borna-Birkenhain e.V., 2021) [1] 

– Managementplan (MaP) für das FFH-Gebiet „Dahle und Tauschke“ (EU-Nr. DE 
4543-303, Landesinterne Nr. 201), Sächsisches Landesamt für Umwelt 
und Geologie, Endbericht 25.01.2008 [7]. 

– Standard-Datenbogen zum FFH Gebiet „Dahle und Tauschke“ , Amtsblatt der Eu-
ropäischen Gemeinschaften, L 198/41 [8] (Anlage 1). 

– Verordnung der Landesdirektion Leipzig zur Bestimmung des Gebietes von gemein-
schaftlicher Bedeutung „Dahle und Tauschke“ vom 19. Januar 2011 (SächsABl. SDr. 
S. S 1245) (Grundschutzverordnung-GVO). 

Darüber hinaus wird auf das Literatur- und Quellenverzeichnis verwiesen. 

1.4 Abgrenzung des Untersuchungsraumes 

Gemäß der oben beschriebenen Methodik erfolgte die Abgrenzung des Untersuchungsge-
bietes in erster Linie nach der ermittelten vorhabenbedingt größten Reichweite eines Wirk-
faktors/-prozesses (vgl. Abschnitt 3.2). Diese Vorgehensweise dient im 1. Schritt zur Inventa-
risierung der Natura 2000-Gebiete, die überhaupt vom Vorhaben beeinträchtigt werden kön-
nen. Die Ausdehnung des Untersuchungsraumes wird dabei von der Empfindlichkeit der Er-
haltungsziele des FFH-Gebietes vorgegeben. Die für die Erhaltungsziele maßgeblichen Be-
standteile des Gebietes sind definitionsgemäß die vorkommenden Lebensräume nach An-
hang I, einschließlich deren charakteristische Arten, sowie die Arten nach Anhang II FFH-RL 
und deren wesentlichen Funktionsräume. 

Für die Ermittlung der möglichen Beeinträchtigungen des FFH-Gebietes und die Festlegung 
der Größe des Untersuchungs-/ Betrachtungsraumes waren neben der Reichweite der Ein-
flussbereiche möglicher Wirkfaktoren/-prozesse des Projektes und der Abgrenzung des Ge-
bietes folgende Gesichtspunkte zu berücksichtigen: 

– Aktionsraumgrößen auf Störung sensibel reagierender Arten bzw. Funktionsräume 
(einschließlich aller Teil-/Lebensräume), welche auch außerhalb eines Schutzge-
bietes vorhanden sein können, 

– Möglichkeit der Herstellung von Bezügen zu anderen Gebieten und zum europäi-
schen ökologischen Netz NATURA 2000 (Bezugsräume). 

Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung umfassen die Funktionsräume die von den be-
treffenden Arten in Anspruch genommenen (Teil-) Lebensräume (wichtige Habitate und    
Habitatelemente), welche sich in Einzelfällen auch außerhalb eines Schutzgebietes befinden 
können. Dies bedeutet, dass innerhalb des Einflussbereiches der Projektwirkungen auch nur 
solche Funktionsräume beeinträchtigt werden können, deren wesentlichen Funktionen von 
den Wirkungen / Wirkfaktoren betroffen sind. 
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Eine potenzielle Betroffenheit besteht, wenn bei der Überlagerung der projektbedingt größten 
Reichweite (Einflussbereich) eines Wirkfaktors mit den maßgeblichen Bestandteilen eine 
Überschneidung festgestellt wurde. Dem Vorsorgeprinzip entspricht dabei die Berücksichti-
gung der maximal möglichen Einflussbereiche (auch bei geringer Wirkintensität) sowie der 
empfindlichsten Lebensphasen der Arten bzw. der empfindlichsten Funktionen des Schutz-
gebietes. 

Im Rahmen der Bearbeitung wurde inhaltlich-methodisch nach Vorhabenbereich, Wirk-
raum und näherem Wirkraum differenziert, siehe Abb. 1. 

– Der Wirkraum umfasst das gesamte Schutzgebiet, für welches die angegebenen Erhal-
tungsziele gelten. 

– Bei der Betrachtung der Betroffenheit von geschützten Tieren und Pflanzen bzw. faunisti-
schen Funktionsbeziehungen und der Lebensraumtypen wurde der Wirkraum enger ge-
fasst. Dieser Bereich wird im Folgenden als näherer Wirkraum bezeichnet, siehe Über-
sichtskarte. Ausgehend von den bekannten Aktionsradien bzw. Aktionsraumgrößen der in 
den Erhaltungszielen aufgeführten Tierarten (einschließlich charakteristische Arten) sowie 
den möglichen Projektwirkungen wurde für die Bestandserfassung und Auswirkungsprog-
nose ein Untersuchungs-/ Betrachtungsraum mit einer Fläche von etwa 4,5 ha abgegrenzt, 
wobei artspezifisch der nähere Wirkraum auch größer sein kann.  

– Der Vorhabenbereich stellt den unmittelbaren Wirkraum dar. In ihm befinden sich Wald-
/bzw. Forstflächen, Gehölze, Acker- und Grünlandflächen, Siedlungsstrukturen mit Gar-
tencharakter, der Fahrbahnbereich der S 24 sowie Randbereiche mit Banketten, Böschun-
gen und Versickerungsmulden. 

Generell liegt der Vorhabenbereich bzw. unmittelbare Wirkraum des Vorhabens vollstän-
dig außerhalb des FFH-Gebietes. 

Einen Auszug aus der Gebietskulisse zeigt die Übersicht zur FFH-Verträglichkeitsprüfung, 
Abb. 1 und die Übersichtskarte im Anhang A. In Tabelle 1 ist die Lage des Vorhabens zu 
naturschutzfachlich bedeutsamen Schutzgebieten dargestellt. 

Tabelle 1: Lage des Vorhabens in Bezug auf naturschutzfachlich bedeutsame Schutzgebiete 

EU-Nr. Gebietsbezeichnung Lage zum Planungsgebiet 

FFH DE 4543-302 „Laubwälder der Dahlener Heide“ 

Der Ausbauabschnitt der S 24 grenzt in 
Höhe des Ochsensaaler Weges, in ei-
nem Abstand von ca. 170 m (außerhalb 
des Planungsraumes), an die Teilfläche 
5 des FFH-Gebietes „Teilfläche am Sie-
benquellental“. 

FFH DE 4542-302 „Lossa und Nebengewässer“ 

Der Ausbauabschnitt der S 24 grenzt im 
Waldgebiet zwischen Sitzenroda und 
Schmannewitz in einem Abstand von 
ca. 200 m (außerhalb des Planungsrau-
mes) an die Teilfläche 1 „Lossa“ des 
FFH-Gebietes an. Der Abstand zur Teil-
fläche 2 Nebengewässer bei Schman-
newitz beträgt ca. 1.000 m.  

FFH DE 4543-303 „Dahle und Tauschke“ 

Der Vorhabenbereich grenzt in Höhe 
des Alten Teiches in einem Abstand von 
ca. 50 m an den östlichen Bereich des 
FFH-Gebietes. (siehe UL 19.1 Blatt 2) 

SPA DE 4543-451 „Dahlener Heide“ 

Der Ausbauabschnitt der S 24 grenzt in 
Höhe des Ochsensaaler Weges in ei-
nem Abstand von ca. 170 m (außerhalb 
des Planungsraumes) an das westlichs-
te Teilgebiet südlich von Sitzenroda. 

LSG „Dahlener Heide“ 
Der gesamte Trassenbereich verläuft 
innerhalb der Schutzgebietsgrenzen.  
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Abb. 1: Übersichtlageplan: Auszug des FFH-Gebietes gemäß MaP [7] 

2  Beschreibung des Schutzgebietes und seiner Erhaltungsziele 

2.1 Charakterisierung des Schutzgebietes  

Prüfgebiet: DE 4543-303 „Dahle und Tauschke“  
(landesinterne Gebietsnummer: FFH 201) 

Bundesland: Sachsen 

Landkreis: Nordsachsen 

Gesamtfläche: 788 ha 

Allgemeine Lage: Das FFH-Gebiet befindet sich innerhalb des Elbe-Mulde-
Tieflandes und umfasst die Gewässerläufe von Dahle und 
Tauschke in den Naturräumen des Oschatzer Hügellandes, der 
Dahlen-Dübener Heiden und des Elbe-Elster-Tieflandes (siehe 
Übersichtslageplan). 

Lage zum Bauvorhaben: Der Ausbauabschnitt der S 24 befindet sich zwischen Sitzenroda 
und Schmannewitz und grenzt in Höhe des Alten Teiches in einem 
Abstand von ca. 50 m an den östlichen Bereich des FFH-Gebietes 
an (siehe Anhang A: Übersichtskarte zur FFH-VP). 

Kurzcharakteristik: strukturreiches Bachsystem im unteren Hügelland, siedlungs- und 
verkehrsarm, naturnahe Bachabschnitte mit begleitenden 
Uferstaudenfluren und Erlen-Eschen-Wald, Teiche mit Verlan-
dungsvegetation, kleinflächig Pfeifengraswiesen 

Schutzwürdigkeit: typisch ausgeprägte Fließgewässer mit begleitenden Auwaldge-
sellschaften, kleinflächig Nieder- und Zwischenmoor, Borstgras-
wiesen, Pfeifengraswiesen sowie Eichen-Hainbuchenwald;   
Lebensraum u.a. von Biber, Fischotter, Hirschkäfer und Eremit 

S 24 – Ausbau nördlich   
Schmannewitz 

Wirkraum des Vorhabens 
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2.2 Schutzgebiete nach Naturschutzrecht 

Große Teile des Oberlaufs der Dahle liegen im Landschaftsschutzgebiete (LSG) „Dahlener 
Heide“, der Unterlauf im LSG „Elbeaue Torgau“. Die Tauschke befindet sich zum Teil (Unter-
lauf du Mittellauf) im LSG „An der Tauschke“. 

Derzeit sind nur kleine Gebietsteile des FFH-Gebietes als Naturschutzgebiete (NSG), Natur-
denkmal (ND) oder Flächennaturdenkmal (FND) gesichert: 

– NSG „Langes Holz und Radeland“, 

– ND „Erlentümpel“, 

– ND „ Lindenallee zur Hammelstall Dahlen“. 

Das FFH-Gebiet ist reich an besonders geschützten Biotopen nach § 30 BNatSchG bzw. § 
21 SächsNatSchG. 
 

2.3 Erhaltungsziele 

Es sind gemäß § 3 Abs. 1 der Grundschutzverordnung folgende Erhaltungsziele für das FFH 
Gebiet maßgebend: 
 
1. Erhaltung eines typisch ausgeprägten, strukturreichen Fließgewässersystems im Über-

gang vom Hügelland zum Tiefland mit begleitenden Uferstaudenfluren, Flachland-
Mähwiesen, Auwald- und Eichen-Hainbuchenwaldgesellschaften, Teichen mit Verlan-
dungsvegetation sowie einzelnen Pfeifengraswiesen.  

2. Bewahrung oder Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes der im Gebiet  
vorkommenden natürlichen Lebensräume von gemeinschaftlichem Interesse, gemäß An-
hang der FFH-RL, einschließlich der für einen günstigen Erhaltungszustand charakteristi-
schen Artenausstattung sowie der mit ihnen räumlich und funktional verknüpften, regional-
typischen Lebensräume, die für den Erhalt der ökologischen Funktionsfähigkeit der Le-
bensräume des Anhanges I der FFH-RL von Bedeutung sind.  

Im Gebiet nachgewiesene Lebensraumtypen des Anhang I der FFH-Richtlinie sind zum 
Stand 2004:  

Tabelle 2: Lebensraumtypen des Anhanges I der FFH-RL im Prüfgebiet 

Natura 
2000-
Code 

Lebensraumtyp (LRT) Flächengröße der Erhaltungs-
zustände 

Flächenan-
teil 

A B C 
3150  Eutrophe Stillgewässer   5,37 ha  0,68 % 
3260  Fließgewässer mit Unterwasser-

vegetation  
 5,60 ha 3,30 ha 1,13 % 

6230* Artenreiche Borstgrasrasen    0,21 ha 0,03 % 
6410  Pfeifengraswiesen   1,17 ha  0,15 % 
6430  Feuchte Hochstaudenfluren   6,54 ha 2,36 ha 1,13 % 
6510  Flachland-Mähwiesen   39,91 ha 1,45 ha 5,27 % 
7140  Übergangs- und Schwingrasen-

moore  
 0,26 ha  0,03 % 

9110  Hainsimsen-Buchenwälder   0,67 ha  0,08 % 
9160  Sternmieren-Eichen-

Hainbuchenwälder  
 21,39 ha  3,22 % 

91E0*  Erlen-Eschen- und Weichholz-
auenwälder 

 12,76 ha 0,77 ha 1,71 % 

Erhaltungszustand: A – sehr gut /B – gut / C – durchschnittlich oder beschränkt 
* prioritärer Lebensraumtyp 
 



 10

Die Dahleniederung fungiert als eine regional bedeutsame Vernetzungsachse zwischen dem 
Elbtal und der Dahlener Heide. Im Mosaik der verschiedenen Lebensraumtypen sind unter 
anderem die Fließgewässer mit Unterwasservegetation (LRT 3260), die Erlen-Eschen- und 
Weichholzauenwälder (LRT 91E0*), die Feuchten Hochstaudenfluren (LRT 6430) und die 
Flachland-Mähwiesen (LRT 6510) durch ihre beachtlichen Flächengrößen im günstigen Er-
haltungszustand von besonderem Stellenwert. Die hohe Bedeutung der kleinflächigen Pfei-
fengraswiese (LRT 6410) zwischen Gräfenhainer Mühle und Mühlteich wird zum Beispiel 
auch durch das Vorkommen des stark gefährdeten Breitblättrigen Knabenkrautes (Dacty-
lorhiza majalis) belegt. Der größte Bestand der Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwälder (LRT 
9160) südwestlich der Radelandwiesen im Langen Holz, gehört hinsichtlich seiner Flächen-
größe sowie seines Totholz- und Artenreichtums zu einem der wertvollsten Waldflächen des 
Gebietes. Das Vorkommen der Artenreichen Borstgrasrasen (LRT 6230*) besitzt auf Grund 
der Seltenheit dieses Lebensraumtyps im Hügel- und Tiefland eine große Bedeutung.  
 
3. Bewahrung oder Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes der im Gebiet  

vorkommenden Populationen der Tier- und Pflanzenarten von gemeinschaftlichem Inte-
resse gemäß Anhang II der FFH-RL sowie ihrer Habitate im Sinne von Artikel 1 Buchst. f 
der FFH-RL.  

Im Gebiet nachgewiesene Arten mit Stand 2004: 

Tabelle 3: Arten des Anhanges II der FFH-RL im Prüfgebiet 

Art Habitat Vorkommende Erhal-
tungszustände 

A B C 
Säugetiere 
Biber 
Castor fiber) 

Reproduktionshabitat1  x  

 Nahrungshabitat2    
Fischotter 
(Lutra lutra) 

Wanderbereich (Migrationskorridor)3  
 

 x  

Käfer 
Eremit* 
(Osmoderma eremita* 

Reproduktionshabitat4  x  

Hirschkäfer 
(Lucanus cervus 

ohne Bewertung  x  

Erhaltungszustand: A – sehr gut /B – gut / C – durchschnittlich oder beschränkt 
* prioritäre Art 
1 natürliche oder naturnahe Ufer von Gewässern mit dichter Vegetation und an Weichholzarten reichen Gehölzsäumen  
(vor allem Pappel, Weide, Schwarzerle, Birke), insbesondere störungsarme Abschnitte langsam strömender  
Fließgewässer und Fließgewässersysteme mit ihren Auenlebensräumen (Altwasser, Überschwemmungsräume),  
Gewässer in Niedermoorgebieten und stillgelegte wassergefüllte Restlöcher des Braunkohlebergbaus  
2 wasserpflanzenreiche Gewässerabschnitte sowie Ufer von Gewässern mit dichter Vegetation und an Weichholzarten  
reichen Gehölzsäumen  
3 in der Regel entlang von Gewässern, aber auch größere Strecken über Land  
4 alte anbrüchige und/oder höhlenreiche Laubbäume mit feuchtem Mulm (insbesondere Eichen, Linden, Rotbuchen  
aber auch in Obstbäumen, Ulmen, Weiden, Kastanien und andere) in lichten Laubwäldern mit hohem Totholzanteil  
(vor allem Mittelwälder, Hartholzauen, Hutewälder); in der Kulturlandschaft ersatzweise alte Streuobstbestände,  
Kopf- und Schneitelbäume sowie Baumreihen im Bereich historischer Teichanlagen, in Parkanlagen, Alleen bis hin  
zu Solitärbäumen 
 

Einen hohen Stellenwert haben insbesondere die Brutbäume des prioritären Eremiten (Os-
moderma eremita) nördlich von Dahlen. Es handelt sich um eines der wenigen bekannten 
Vorkommen im Bereich der Dahlener Heide.  

4. Besondere Bedeutung kommt der Erhaltung beziehungsweise der Förderung der Unzer-
schnittenheit und funktionalen Zusammengehörigkeit der Lebensraumtyp- und Habitatflä-
chen des Gebietes, der Vermeidung von inneren und äußeren Störeinflüssen auf das Ge-
biet sowie der Gewährleistung funktionaler Kohärenz innerhalb des Gebietssystems Natu-
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ra 2000 zu, womit entscheidenden Aspekten der Kohärenzforderung der FFH-RL entspro-
chen wird.  

2.4 Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH-RL im näheren Wirkraum des    
     Vorhabens 

Aufgrund der Großflächigkeit des FFH-Gebietes, der Lage des Vorhabens und dessen Cha-
rakter können Projektwirkungen überhaupt nur in einem bestimmten Bereich des betroffenen 
FFH-Gebietes (unter Berücksichtigung des funktional bedeutsamen Umfeldes) auftreten. Für 
die vorliegende FFH-VP ist daher nicht das gesamte Schutzgebiet mit sämtlichen Gebiets-
bestandteilen relevant, sondern nur der nähere Wirkraum und insbesondere der Vorha-
benbereich des Projektes. 

Erfasst wurden die Gebietsbestandteile, die im näheren Wirkraum in Beziehung zu den Er-
haltungszielen stehen, überhaupt einer Betroffenheit unterliegen können und insofern maß-
geblich sind. 

Sollte sich herausstellen, dass Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele innerhalb des Wirk-
raumes im Rahmen der FFH-VP nicht sicher ausgeschlossen werden können, ist der Unter-
suchungsraum im Rahmen der FFH-VP auf das Gebiet in seiner Gesamtheit (Wirk-
raum/Referenzraum) auszudehnen. 

Gemäß Grundschutzverordnung, sind im FFH-Gebiet insgesamt 10 Lebensraumtypen nach 
Anhang I der FFH-RL aufgeführt (siehe Tabelle 2). 

Das geplante Bauvorhaben hat am nördlichen Ortsrand von Schmannewitz einen Abstand 
von ca. 50 m zum Prüfgebiet. Hier unmittelbar an der Staatsstraße befinden sich zwischen 
der S 24 und dem Alten Teich (Teil des Prüfgebietes) Wohnbebauungen, die eine abschir-
mende Wirkung für Teilbereiche des Prüfgebietes besitzen. Im weiteren Straßenverlauf be-
trägt der Abstand zum Prüfgebiet zwischen 400 m und 700 m. Der vorhandene Waldbestand 
übernimmt hier eine abschirmende Wirkung.   

Durch bau- und anlagenbedingte Flächeninanspruchnahmen sind keine Lebensraumtypen 
des Anhang I der FFH-RL betroffen. 

Die bau- und betriebsbedingte Wirkungen (z.B. Schall-, Schadstoff- und Lichtimmissionen 
etc.) beschränken sich auf das nähere Umfeld des Bauvorhabens, übersteigen nicht das 
derzeitig Belastungsniveau der S 24 und lassen, aufgrund der großen Entfernung zu den 
nächst gelegenen Lebensraumtypen des Anhang II der FFH-RL im FFH-Gebiet, keine Schä-
digung oder nachhaltige Beeinträchtigung erwarten.  

Insgesamt ist einzuschätzen, dass durch das geplante Bauvorhaben keine erhebliche oder 
nachhaltige Beeinträchtigung von Anhang-I-Lebensräumen des Prüfgebietes zu erwarten ist 
(keine Betroffenheit). 

2.5 Arten des Anhangs II der FFH-RL 

In der Grundschutzverordnung sind derzeit im FFH-Gebiet 4 Arten nach Anhang II der FFH-
Richtlinie aufgeführt, deren Erhaltungszustand als „gut“ bewertet wurde: 

– Biber (Castor fiber) 

– Fischotter (Lutra lutra) 

– Eremit* (Osmoderma eremita) 

– Hirschkäfer (Lucanus cervus) 

Nachfolgend wird die Bedeutung und Verbreitung der genannten Anhang II-Arten im näheren 
Wirkraum des Bauvorhabens durch Auswertung der im Abschnitt 1.3 genannten Quellen be-
urteilt. 

Informationen zu den Dimensionen / Reichweiten der Arten und Wirkintensitäten zeigt Tabel-
le 4. 
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2.5.1 Biber (Castor fiber) 

Der Biber besiedelt v. a. langsam fließende und stehende Gewässer, die ausreichend Nah-
rung wie Weichhölzer, krautige Pflanzen oder Unterwasserpflanzen und Möglichkeiten zur 
Bauanlage bieten. Durch die Anlage von Dämmen kann der Wasserstand des Wohngewäs-
sers reguliert werden.  

Der ca. 100 m vom geplanten Bauvorhaben entfernte Teil des FFH-Gebietes weist zwar mit 
der Dahle und dem „Alten Teich“ Gewässer auf, die als Lebensraum für den Biber geeignet 
sind, ein Nachweis der Art liegt allerdings für diesen Bereich nicht vor.  

Im Managementplan zum FFH-Gebiet wurden zwei Biberreviere im Unterlauf der Dahle 
nachgewiesen. Diese befinden sich nördlich Seydewitz und zwischen Aussig und Schirme-
nitz. Das geplante Bauvorhaben liegt ca. 14 km westlich der nachgewiesenen Biberreviere.  

Somit ist eine Beeinträchtigung des Bibers durch das geplante Bauvorhaben auszuschlie-
ßen. 

2.5.2 Fischotter (Lutra lutra) 

Der Fischotter besiedelt ungestörte und wenig verbaute Abschnitte deckungsreicher (Schilf-, 
Baumvegetation), nicht zu stark verschmutzter Still- und Fließgewässer. Die einzelnen Tiere 
nutzen z. T. ausgedehnte Streifgebiete, die in ihrer Größe saisonal und territorial erheblich 
schwanken können. 

Die Fischotterpopulation und -habitate im FFH-Gebiet werden insgesamt als gut (B) einge-
stuft und weisen somit einen günstigen Erhaltungszustand auf. 

Der Fischotter nutzt gemäß MaP [7] das gesamte Dahlesystem nur als Wanderungskorridor, 
die Fortpflanzungsbereiche liegen außerhalb des FFH-Gebietes. In der Luppa-Niederung ist 
ein Schwerpunkt des Fischottervorkommens nachgewiesen. 

Zahlreiche Funde im Oberlauf der Dahle, innerhalb geschlossener Waldbereiche mit stö-
rungsfreien Gewässerabschnitten, weisen auf die große Bedeutung der dort befindlichen 
Teiche als Nahrungsgrundlage für die Fischotterpopulation hin. Insgesamt stuft der MaP die-
ses Teilhabitat für den Fischotter als mittel bis schlecht ein, so dass ein günstiger Erhal-
tungszustand nicht gegeben ist. 

Streifzüge des Fischotters entlang der Dahle innerhalb des FFH-Gebiets sind daher möglich. 
Dieser Wanderungskorridor befindet sich in einer Entfernung von ca. 50 m zum Bauvorha-
ben. Wanderbewegungen des Fischotters an der Tauschke sind nicht bekannt und im unmit-
telbaren Wirkraum des Vorhabens eher unwahrscheinlich, da bevorzugte Lebensraumbedin-
gungen fehlen. 

Die Zerschneidungswirkung wird während der Bauphase vorübergehend gemindert, da es 
zur bauzeitlichen Umfahrung kommt, ansonsten bleibt diese für terrestrisch wandernde Tier-
arten im Bereich der Straße auf dem derzeitigen Niveau. Da im Bereich des S 24 während 
der Bauphase nur mit wenigen Fahrzeugbewegungen und geringen Geschwindigkeiten ge-
rechnet werden muss, besteht nur ein sehr beschränktes Kollisionsrisiko, welches noch 
dadurch minimiert wird, dass die meisten Fahrzeugbewegungen tagsüber, d. h. außerhalb 
der Aktivitätszeit des Fischotters (überwiegend dämmerungs- und nachtaktiv) stattfinden.  

Die zu erwartende Kollisionsgefahr geht nicht über ein allgemeines Lebensrisiko hinaus. Be-
stehende Vorbelastungen hinsichtlich der Unterbrechung von Wanderkorridoren und Tö-
tungsrisiken sind durch die vorhandene Straßentrasse der S 24 gegeben. Für die Tiere sind 
je nach Störempfindlichkeit im Umfeld ausreichend Ausweichmöglichkeiten entlang der Dah-
le vorhanden. 

Im unmittelbaren Wirkraum des Vorhabens sind keine geeigneten Habitatflächen für den 
Fischotter vorhanden. Durch das Bauvorhaben werden keine Fließgewässer gequert.  
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In Anbetracht der vorhandenen Vorbelastungen (Betrieb der S 24, vorhandene Siedlung so-
wie intensive Erholungsnutzung im Bereich des „Alten Teiches“ und des Dahleverlaufes) so-
wie der zeitlichen Begrenzung der baubedingten Immissionen und Störungen sind durch das 
geplanten Ausbauvorhabens keine erheblichen Beeinträchtigungen des Fischotters zu er-
warten. 

2.5.3 Eremit (Osmoderma eremita) 

Der Eremit ist eine prioritäre Art nach der FFH-RL. Die Altholz bewohnende Käferart besie-
delt ausschließlich alte Baumindividuen, die sich in der Absterbephase befinden und einen 
fortgeschrittenen Zersetzungsgrad des Holzmulms mit einer besonderen Pilzflora (schwarzer 
Mulm) aufweisen. Die Larvenentwicklung findet im Mulm alter, hohler Laubbäume (beson-
ders Eiche und Linde) statt. Die Imagines sind dämmerungs- und nachtaktiv.  

Im FFH-Gebiet sind Vorkommen des Eremit in einer etwa 1.000 m langen Allee aus alten bis 
sehr alten Eichen nördlich der Gräfenhainer Mühle (nördlich Dahlen) bekannt. Des Weiteren 
sind im Umfeld des Ziegelteiches, Mühl- und Grasteiches das Vorkommen von faulenden 
Alteichen bekannt, die potenziell als Brutbäume für den Eremiten geeignet sind. Das Bau-
vorhaben befindet sich in einem Abstand von 2 km zu den Nachweispunkten des Eremiten. 

Im Zuge der artenschutzfachlichen Prüfung von Gehölzen [1] wurden an 10 Habitatbäumen 
der Eremit nachgewiesen. Zahlreiche, kartierte Habitatbäume weisen ein Potenzial für xylo-
bionte Käferarten auf. Ob an diesen ebenso Brutstätten vom Eremit vorliegen lässt sich ab-
schließend nur im Zuge einer artenschutzfachlichen Fällbegleitung klären. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 2: Beispiel Habitatbaum Eremit an der S 24 

Somit sind vorhabenbedingte Wirkungen auf die lokale Eremitenpopulation nicht auszu-
schließen. 

2.5.4 Hirschkäfer (Lucanus cervus) 

Der Hirschkäfer ist mit bis zu 9 cm Gesamtlänge unsere größte heimische Käferart. Als Alt-
holzspezialist ist sein Hauptvorkommen vorwiegend in Laubgehölzen mit alten Baumbestän-
den (v. a. Eiche), bewohnt aber auch Nadelgehölze (Kiefer, Fichte). Die Eiablage und die 
Larvenentwicklung erfolgt in sich bereits zersetzendem Totholz (z. B. morsche Wurzelstöcke, 
Baumstümpfe, Balken und Pfosten). Die Flugphase der Imagines findet von Juni bis Juli, in 
der Abenddämmerung, statt. 
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1967 erfolgte gemäß MaP [7] ein Nachweis des Hirschkäfers nördlich Schmannewitz. Weite-
re konkrete, punktuell zuordenbare Nachweise liegen nicht vor. 

Der Hirschkäfer wurde im näheren Wirkraum des Vorhabens nicht nachgewiesen, auch nicht 
im Zuge der artenschutzfachlichen Untersuchung im unmittelbarem Wirkraum des Vorha-
bens. Eine Betroffenheit durch das Bauvorhaben ist daher auszuschließen, auch wegen feh-
lender Habitatstrukturen (alte Eichenbestände in warm-trockener Lage mit möglichst vielen 
anbrüchigen und absterbenden Starkbäumen sowie Eichenstümpfen). 

2.6 Kohärenzfunktion im Schutzgebietsnetz NATURA 2000 

Der vorliegende Managementplan (Endbericht Januar 2008) [7] orientiert sich an den ge-
bietsspezifischen Erhaltungszielen. Dabei wurden die Erkenntnisse, insbesondere zur Kohä-
renzfunktion des FFH-Gebietes zu anderen FFH-Gebieten übernommen. 

Das FFH-Gebiet, welches die Gewässerläufe einschließlich der gewässerbegleitenden Ve-
getationsbestände von Dahle, Böhlbach und Tauschke umfasst, ist Bestandteil eines kohä-
renten Gebietsnetzes und steht mit den Vogelschutzgebieten DE 4545-452 „Elbtal zwischen 
Schöna und Mühlberg“, DE 4342-452 „Elbaue und Teichgebiet bei Torgau“ und DE 4543-451 
„Dahlener Heide“ unmittelbar räumlich und/oder funktional in Verbindung. Diese Natura-
2000-Gebiete, wie auch das FFH-Gebiet „Dahle und Tauschke“, befinden sich östlich der S 
24 und werden durch diese nicht gequert. Darüber hinaus ist im näheren Umfeld zum FFH-
Gebiet ein weiteres Natura-2000-Gebiet ausgewiesen, das sich östlich des Ausbauabschnit-
tes der S 24 befindet (vgl. Kap. 2.1.5). Westlich des FFH-Gebietes bzw. westlich des Aus-
bauabschnittes der S 24 befindet sich mit dem FFH-Gebiet DE 4542-302 „Lossa und Neben-
gewässer“ ein weiteres Natura-2000-Gebiet im Umfeld des FFH-Gebietes. Die bestehenden 
Austauschbeziehungen zwischen dem FFH-Gebiet und dem FFH-Gebiet „Lossa und Neben-
gewässer“ sind bereits durch die bestehende Staatsstraße beeinträchtigt. Eine Verschlechte-
rung der ökologischen Durchgängigkeit und der bestehenden Austauschbeziehungen sind 
mit dem geplanten Vorhaben – Ausbau der S 24 – nicht verbunden.  

Nachteilige Auswirkungen der Funktionsbeziehungen zu Natura-2000-Gebieten, die mit dem 
Prüfgebiet im räumlichen oder funktionalem Zusammenhang stehen, sind mit der Umsetzung 
des Bauvorhabens nicht zu erwarten, die Gebietskohärenz des Netzes NATURA 2000 bleibt 
erhalten und ist mit der Realisierung des Bauvorhabens gegeben.  
 

3  Beschreibung des Vorhabens sowie der relevanten Wirkfaktoren 
und Wirkprozesse 

3.1 Kurzbeschreibung des Vorhabens 

Die vorliegende Planung „S 24, Ausbau nördlich Schmannewitz“ umfasst den grundhaften 
Ausbau der bestehenden Staatsstraße S 24 von NK 4543 201 St. 1,048 (Ortsausgang       
Sitzenroda) bis NK 4643 071 St. 0,833 (Ortseingang Schmannewitz) sowie den Bau eines 
straßenbegleitenden Radweges von Sitzenroda nach Schmannewitz. 

Ziel des Ausbaus ist eine Verbesserung der Trassierung im Grund- und Aufriss, sowohl auf 
der freien Strecke, als auch in den Knotenbereichen mit den Kreisstraßen, um letztlich einen 
verbesserten Fahrkomfort bei höherer Verkehrssicherheit zu gewährleisten.  

Die Länge der Baustrecke beträgt 3.844 m. Als Straßenquerschnitt ist ein Regelquerschnitt 
RQ 11 mit einer auf 3,25 m reduzierten Fahrstreifenbreite vorgesehen. Daraus ergibt sich 
eine Fahrbahnbreite von 7,50 m. Die gewählte Trassierung nutzt größtenteils das vorhande-
ne Straßengrundstück.  

Zur Gewährleistung der Erreichbarkeit der angrenzenden land- bzw. forstwirtschaftlich ge-
nutzten Flächen und Privatgrundstücke, unter der Maßgabe der Einhaltung entsprechender 
Sicherheitsbedürfnisse aller Verkehrsteilnehmer, sind ebenfalls zusätzliche bauliche Maß-
nahmen (Neuerrichtung bzw. Ertüchtigung von Forstwegen und Anlage einer Erschließungs-
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straße) erforderlich. Dazu gehört auch die Ertüchtigung des vorhandenen Walderschlie-
ßungsweges von der S 24 bis zur K 8904, ab Bau-km: 2+026 westlich der S 24. 

Das anfallende Oberflächenwasser versickert größtenteils über Mulden und Böschungen ins 
Umfeld, analog dem Bestand. 

Als Bauzeit werden im derzeitigen Planungsstand 36 Monate veranschlagt. 

Weitere bautechnische Details und Informationen zur Umleitung während der Bauzeit, ein-
schließlich Sondergutachten, sind der technischen Planung zum Feststellungsentwurf [5] zu 
entnehmen. 

Herstellung eines verkehrssicheren Waldrandes: 

Durch den Anschnitt des Waldes frei gestellte und absehbar verkehrsgefährdete Einzelbäu-
me werden im Waldbereich, ca. 20 m von der Verkehrsanlage (Fahrbereich Straße, Radweg, 
Forstweg) gerodet. Dies erfolgt zeitnah während der Baumaßnahme. 

Entsprechend des durch das LASuV, die Forstbehörde und Flächeneigentümer zu ermitteln-
den Rodungsumfanges werden im Anschluss strukturreiche Waldmantelflächen, mit 
Strauchgürtel durch Unterpflanzung und lockere Heckenpflanzungen in angrenzenden Bö-
schungsbereichen hergestellt. 

Die Maßnahme dient, bis auf die Kompensation beeinträchtigter Bodenfunktionen im Bereich 
geplanter Heckenpflanzungen auf Böschungsflächen, ausschließlich der Gewährleistung der 
Verkehrssicherheit (z.B. Bruchgefahr) und ist eine Folge der Waldumwandlung nach dem 
Sächsischen Waldgesetz (SächsWaldG).  

Die Gesamtfläche der Maßnahme beträgt ca. 7,51 ha, wobei die Fläche der Waldbereiche 
ca. 6,7 ha und die Fläche mit entstehenden Heckenstrukturen am Waldrand ca. 0,83 ha be-
trägt. 

3.2 Wirkfaktoren und Wirkprozesse 

Die schutzgebietsbezogene Betrachtung stützt sich auf diejenigen Wirkfaktoren des Vorha-
bens, die sich auf die Erhaltungsziele des Schutzgebietes und die für sie maßgeblichen Be-
standteile auswirken können. Die Relevanz der projektspezifischen Wirkfaktoren, auch sol-
che außerhalb des Gebietes, ergibt sich aus den spezifischen Betroffenheiten der Erhal-
tungsziele (BMVBW, 2004). 

Die Analyse erfolgte nach bau-, betriebs- und anlagebedingten Wirkfaktoren und die 
durch sie ausgelösten Wirkprozesse. Die nachfolgend dargestellten Wirkfaktoren und Wirk-
prozesse sowie ihrer Reichweiten und Wirkintensitäten wurden anhand der technischen Pa-
rameter des Feststellungsentwurfes [5] ermittelt. Die dadurch entstehenden strukturellen 
und/oder funktionalen Beeinträchtigungen können in Verlust, Funktionsverlust sowie funk-
tionale Beeinträchtigungen eingeteilt werden. Im Sinne des Vorsorgecharakters der vorlie-
genden FFH-VP wurde von der maximal möglichen Reichweite und Intensität der Wirkpro-
zesse ausgegangen.  

Außerdem wurden die vorhabenbedingten Wirkprozesse in ihrer Bewertung auf die empfind-
lichsten Funktionen des Schutzgebietes bzw. maßgeblicher Bestandteile bezogen. In Ab-
hängigkeit von der ermittelten Empfindlichkeit (vgl. Bestandsbewertung) der betroffenen Le-
bensraumtypen und Arten (einschließlich charakteristischer Arten) sowie den technischen 
Parametern werden die folgenden Wirkfaktoren bzw. Störgrößen dargestellt und beurteilt       
(Tabelle 4). 
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Tabelle 4:  Ermittlung projektbedingter Wirkfaktoren/-prozesse, der Dimensionen / Reichweiten u. Wirkintensitäten 

Wirkung / Wirkfaktor;  
Dauer 

Projektbezogene Auswirkungen Projektbedingte      
Dimension / maxima-
ler Einflussbereich 

des Wirkfaktors     
(Abstand zum Vorha-

ben) 
Flächenbeanspru-

chung in m2 

Wirkintensität Betroffenheit von LRT nach 
Anhang I der FFH-RL und Ar-
ten gemäß Anhang II der RL 

Anmerkungen 

Direkter Flächenentzug  
(Überbauung, Versiegelung)  
 

anlagebedingt, dauerhafte Versiegelung anlagebedingt/dauer-
haft: 
ca. 3,12 ha 
(anrechenbare Fläche 
Nettoneuversiegelung) 

hoch 
gering bis mittel-
wertige Böden 

 

keine Betroffenheit von FFH-
Arten und LRT 
 

LRT gemäß Anhang I der FFH-RL 
werden nicht in Anspruch genommen. 

Veränderung abiotischer 
Standortfaktoren: 
(sonstige Flächenbeanspru-
chung, Flächenumwandlung, 
Nutzungs- und Bestandsän-
derungen) 

bau- und anlagebedingt (Erdarbeiten,  
Anlage von Bankett-, Böschungsflächen,  
Befahren, Baustoffablagerung) 
 

anlagebedingt/vorüber-
gehend: 
4,31 ha 
Baubedingt/vorüber-
gehend: 
2,65 
Gesamt: 6,96 ha  

mittel 
gering- bis mittel-

wertige Böden  

keine Betroffenheit von FFH-
Arten und LRT 

Keine dauerhafte Qualitätsminderung 
bzw. Verschlechterung der standörtli-
chen Voraussetzungen für Erhaltung 
und Wiederherstellung. 
 

LRT gemäß Anhang I der FFH-RL 
werden nicht in Anspruch genommen. 

 

Veränderung der Habi-
tatstruktur 
(direkte Veränderung von 
Vegetations-/ Biotopstruktu-
ren) 

anlagebedingt und baubedingt (Erdarbei-
ten, Baustoffablagerung) 
 

Waldflächen: 
anlagebedingt/dauer-
haft:  
4,55 ha 
baubedingt/vorüber-
gehend: 
0,89 ha 
gesamt: 544 ha 
Gehölze: 
Summe: 0,13 ha sowie 
111 Einzelbäume 
Gras-/Krautfluren 
(meist Verkehrsbe-
gleitgrün): 
anlagebedingt/dauer-
haft:  
1,47 ha 
baubedingt/ vorüber-
gehend: 
1,2 ha  
Summe: 2,49 ha 
 

mittel bis gering 
Biotope mittlerer bis 
geringer Wertigkeit 

 

keine Betroffenheit von FFH-
Arten und LRT 

 

LRT gemäß Anhang I der FFH-RL 
werden nicht in Anspruch genommen 

Fortsetzung nächste Seite 

 

 



 17

Wirkung / Wirkfaktor;  
Dauer 

Projektbezogene Auswirkungen Projektbedingte      
Dimension / maxima-
ler Einflussbereich 

des Wirkfaktors     
(Abstand zum Vorha-

ben) 
Flächenbeanspru-

chung in m2 

Wirkintensität Betroffenheit von LRT nach 
Anhang I der FFH-RL und Ar-
ten gemäß Anhang II der RL 

Anmerkungen 

Veränderung der Habi-
tatstruktur 
(direkte Veränderung von 
Vegetations-/ Biotopstruktu-
ren) 

anlagebedingt und baubedingt (Erdarbei-
ten, Baustoffablagerung) 
 

Grünland: 
anlagebedingt/dauer-
haft: 1,20 ha 
baubedingt/ vorüber-
gehend: 0,46 ha  
Summe: 1,66 ha 
 

mittel 
Biotope mittlerer 

Wertigkeit 
 

keine Betroffenheit von FFH-
Arten und LRT 

 

LRT gemäß Anhang I der FFH-RL 
werden nicht in Anspruch genommen 

Intensiv-Acker: 
anlagebedingt/dauer-
haft: 0,84 ha 
baubedingt/ vorüber-
gehend: 0,17 ha  
Summe: 1,01 ha 
 

gering 
Biotope mittlerer bis 
geringer Wertigkeit 

 

keine Betroffenheit von FFH-
Arten und LRT 

 

LRT gemäß Anhang I der FFH-RL 
werden nicht in Anspruch genommen 

Siedlungsstrukturen 
mit Gartencharakter: 
anlagebedingt/dauer-
haft: 0,25 ha 
baubedingt/ vorüber-
gehend: 0,07 ha  
Summe: 0,33 ha 
 

mittel 
Biotope mittlerer 

Wertigkeit 
 

keine Betroffenheit von FFH-
Arten und LRT 

 

LRT gemäß Anhang I der FFH-RL 
werden nicht in Anspruch genommen 

Fortsetzung nächste Seite 
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Wirkung / Wirkfaktor;  
Dauer 

Projektbezogene Auswirkungen Projektbedingte    
Dimension / maxima-
ler Einflussbereich 

des Wirkfaktors   
(Abstand zum Vorha-

ben) Flächenbean-
spruchung in 

m²/Stück 

Wirkintensität Betroffenheit von LRT nach 
Anhang I der FFH-RL und Ar-
ten gemäß Anhang II der RL 

Anmerkungen 

Zerschneidung, Areal- und 
Habitatverkleinerung sowie 
Kollision (Beeinträchtigung 
funktionaler Zusammenhän-
ge) 

baubedingt: 
 
Während der Bauphase kommt es zur 
Beeinträchtigung von Wechselwirkungen 
zwischen Funktionsräumen.  

vorübergehend: 

Die Zerschneidungswirkung wird vorüber-
gehend gemindert, da es zur bauzeitlichen 
Umfahrung kommt. 

anlage- und betriebsbedingt; dauerhaft: 
 
Die Zerschneidungswirkung für terrestrisch 
wandernde Tierarten im Bereich der Stra-
ße bleibt auf dem derzeitigen Niveau. 

Eremit 
Es sind mindestens 10 

Brutbäume, die umgela-
gert werden müssen, 

betroffen. 
Die meisten Tiere verwei-
len im Brutbaum, nur 6-28 
% (15 % im Computermo-
dell) verlassen den Hei-

matbaum; die festgestell-
ten Distanzen lagen ledig-
lich zw. 30 und max. 190 

m (RANIUS & HEDIN 
2001: 366-367) [4] 

Dispersion im Wesentli-
chen beschränkt auf Ent-

fernungen von unter 200 m 
(STEGNER & 

STRZELCZYK 2006: 6) 
Ausbreitungsvermögen in 
Deutschland max. 1-2 km  

(MÜLLER 2001, zit. in 
STEGNER 2002:217) [4] 
Flugreichweite höchstens 

1-2 km (BRÜNNER & 
DUNK  

2003:163) [4] 

hoch Betroffenheit der FFH-Art 

keine Betroffenheit des LRT 

 

Für die Art sind spezielle Vermei-
dungs- und Ausgleichsmaßnahmen 
(CEF) vorgesehen, um Beeinträchti-
gungen der Art, die sich aus dem 
Artenschutzrecht ergeben, vollständig 
und ohne Restrisiko, auszuschließen, 
siehe Anhang B: Karte  Arten-
schutzmaßnahmen (Eremit) und 
Abschnitt 4 

 Hirschkäfer  
Vorhaben liegt außerhalb 
der Habitatflächen, keine 
geeigneten Lebensräume 

im unmittelbaren Wirkraum 
vorhanden 

keine keine Betroffenheit der FFH-Art 
und LRT 

Einflussbereich in Abhängigkeit der 
spezifischen Ansprüche der vorkom-
menden FFH-relevanten Arten (Akti-
onsradien, Vernetzungsdistanzen, 
Wanderwege) 

Vorübergehende Beeinträchtigungen 
von potenziellen Wanderkorridoren 
(Fischotter, Biber) in der Bauphase 
sind wegen der großen Entfernung zu 
den Habitatflächen oder fehlender 
Lebensraumstrukturen im unmittelba-
ren Wirkraum unwahrscheinlich, ins-
besondere beim Biber. (Beschrän-
kung der Flächeninanspruchnahme 
auf das absolut notwendige Maß). 

Biber 
Vorhaben liegt außerhalb 
der Habitatflächen, Akti-
onsraum 1,3 km, Mini-

malareal/ Population bis 
220 km Fluss [9] 

keine keine Betroffenheit der FFH-Art 
und LRT 

Fischotter: 
Vorhaben liegt außerhalb 
der Habitatflächen (mögli-

che Streifzüge an der 
Dahle), 

Aktionsraum 7,5 km², 50-
75 km Uferlänge [9] 

Aktionsradius bis 10 km [6] 

gering keine Betroffenheit der FFH-Art 
und LRT 

Fortsetzung nächste Seite 
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Wirkung / Wirkfaktor;  
Dauer 

Projektbezogene Auswirkungen Projektbedingte     
Dimension / maxima-
ler Einflussbereich 

des Wirkfaktors    
(Abstand zum Vorha-

ben) 
Flächenbeanspru-

chung in m² 

Wirkintensität Betroffenheit von LRT nach 

Anhang I der FFH-RL und Ar-

ten gemäß Anhang II der RL 

Anmerkungen 

Stoffliche Emissionen 
 

baubedingt vorübergehend Reduzierung 
des Verkehrsaufkommens, betriebsbedingt 
keine Zunahme 

bis 10 m  
 

keine projektbedingte 
wesentliche Zunahme 
des vorhandenen Ver-

kehrsaufkommens 
[5] 

keine keine Betroffenheit von FFH-
Arten und LRT 

 

Es entsteht keine Erhöhung des be-
stehenden Belastungsniveaus. Wäh-
rend er Bauphase verringert sich das 
Belastungsniveau durch Ausbleibens 
des Verkehrs im Zuge der großräu-
migen Umfahrung. 

 

Einleitungen 
 

anlage- und betriebsbedingt keine Zunah-
me 

keine bauzeitlichen 
Einleitungen in den 

Vorfluter; das bisherige 
Entwässerungskonzept 

(Straße) wird im We-
sentlichen beibehalten 

[5] 

keine keine Betroffenheit von FFH-
Arten und LRT 

 

keine Veränderung der bisherigen 
Situation 

Störungen (akustische Wir-
kungen, Lärm) 
 

baubedingt vorübergehend, allerdings 
insgesamt geringer wegen der bauzeitli-
chen Umfahrung, betriebsbedingt keine 
Zunahme 

keine projektbedingten 
dauerhaften akusti-
schen Wirkungen 

(Lärm) 
baubedingt zusätzliche 

Verlärmung 

gering keine Betroffenheit von FFH-
Arten  

 

keine projektbedingte Zunahme des 
vorhandenen Verkehrsaufkommens 
Baulärm zeitlich begrenzt und tags-
über 

Störungen (optische Wirkun-
gen) 

baubedingt vorübergehend, allerdings 
insgesamt geringer wegen der bauzeitli-
chen Umfahrung, betriebsbedingt keine 
Zunahme 

Fischotter: optische 
Wirkungen [3] 
200 - 500 m 

 

gering keine Betroffenheit von FFH-
Arten 

 

optische Wirkungen (visuelle Störrei-
ze durch menschliche Silhouette) sind 
nicht zu erwarten. 
Keine Erhöhung des derzeitigen Be-
lastungsniveaus. 
Bautätigkeit erfolgt tagsüber. 

Fortsetzung nächste Seite
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Wirkung / Wirkfaktor;  

Dauer 
Projektbezogene Auswirkungen Projektbedingte     

Dimension / maxima-
ler Einflussbereich 

des Wirkfaktors     
(Abstand zum Vorha-

ben) 
Flächenbeanspru-

chung in m² 

Wirkintensität Betroffenheit von LRT nach 
Anhang I der FFH-RL und Ar-
ten gemäß Anhang II der RL 

Anmerkungen 

Lockwirkung 
 

anlage- und betriebsbedingt keine Zunah-
me 

- keine keine Betroffenheit von FFH-
Arten 

 

Aufgrund der anrechenbaren Net-
toneuversiegelung von ca. 3,12 ha 
wird die bestehende Lockwirkung der 
Straße (S 24) auf Insekten und deren 
Prädatoren (z. B. Fledermäuse) er-
höht. 

Gewässerausbau 
 

kein projektbedingter Gewässerausbau - keine keine Betroffenheit von FFH-
Arten und LRT 

 

 

Grundwasserveränderungen, 
Wasserstandsänderungen 

anlagebedingt dauerhaft: 
keine projektbedingten Grundwasserände-
rungen und Wasserstandsänderungen in 
Gewässern 

- keine keine Betroffenheit von FFH-
Arten und LRT 

 

 

Veränderung des Meso- u. 
Mikroklimas 

dauerhaft: im Versiegelungsbereich der 
Straße 

- gering keine Betroffenheit von FFH-
Arten und LRT 

 

 

[3] Erlass der Durchführungsbestimmungen für Prüfungen nach der FFH-Richtlinie, Umweltministerium Mecklenburg-
Vorpommern, 2001. 

[4] Fachinformation FFH-VP-Info, des BfN „Raumbedarf und Aktionsräume von Arten“ (Stand 02.12.2012) 
[6] Handbuch für die Landschaftspflegerische Begleitplanung bei Straßenbauvorhaben im Land Brandenburg (- einschließlich 

der Anforderungen der FFH-Verträglichkeitsuntersuchung, Ministerium für Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr, Stand 
12/99. 

[9] Übersicht zur Abschätzung von Minimalarealen von Tierpopulationen in Bayern, Stand Dez. 2006, PAN Planungsbüro für 
angewandten Naturschutz GmbH, 2006. 
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4  Artenschutzmaßnahmen 

Grundsätzlich ist festzustellen, dass die Habitatflächen des Eremiten im FFH-Gebiet in ca. 2 
km Luftlinie vom Bauvorhaben entfernt liegen und durch das Bauvorhaben nicht betroffen 
sind. 

Aufgrund des eingeschränkten Flugradius von bis etwa 200 Metern, s. Tabelle 4, existiert 
keine unmittelbare Verbindung zwischen der nachgewiesenen Metapopulation mit mindes-
tens 8 Brutbäumen im FFH Gebiet (Habitatfläche: Eichenallee nördlich Dahlen) und den Po-
pulationen (tlw. Metapopulation) außerhalb des FFH-Gebietes entlang der S 24.  

Zur vollständigen Sicherung der lokalen Eremitenpopulationen in allen Entwicklungsstadien 
(mindestens 10 Brutbäume) und dem Erhalt der gebietsspezifischen Funktionen werden fol-
gende, geeignete, wirksame und zahlreich erprobte Artenschutzmaßnahmen vorgeschlagen: 

Vermeidungsmaßnahme – Eremit: Artenschutzfachliche Baubegleitung 

Es wird eine artenschutzfachliche Baubegleitung in Form einer Besatzkontrolle von Gehöl-
zen und Fällbegleitung vor der Baufeldfreimachung, innerhalb des ausgewiesenen Baufeldes 
sowie der ausgewiesenen Flächen zur Herstellung eines verkehrssicheren Waldrandes 
durchgeführt. Dabei erfolgt die Prüfung verbleibender Brutstätten des Eremiten auf Besatz im 
Zuge der Gehölzrodung/Baufeldfreimachung.  

Durch die Nachkontrolle von Gehölzen, meist Bäume, in den bau- und anlagebedingten Ein-
griffsflächen, kann das Vorkommen von weiteren Eremitenbesiedelungen abschließend be-
stätigt und/oder ausgeschlossen werden.  

Dabei werden vor Beginn der Gehölzrodungen/Baufeldfreimachung, unter Hinzuziehung 
sachverständiger Personen für Artenschutz, durch eine Besichtigung vor Ort (Nachkontrolle) 
festgestellt, ob Gehölze gegenwärtig als Brutbäume vom Eremit genutzt werden. 

Bei potenziellen Brutbäumen ist grundsätzlich diese Besatzkontrolle durchzuführen. 

Die Durchführung und die Ergebnisse der Ortsbesichtigung (Nachkontrolle) werden doku-
mentiert. Erst für den Fall, dass eine Betroffenheit der Art ausgeschlossen wird, ist eine Ge-
hölzrodung/Baufeldfreimachung möglich. 

Die artenschutzfachliche Baubegleitung sollte die Koordinierung der Umsiedlungsmaßnahme 
beinhalten. 

AusgleichsmaßnahmeCEF – Eremit: Verlagerung von Brutbäumen vom Eremit 

Durch die schonende Umlagerung von besiedelten Baumteilen bleiben den Larven/ Puppen 
die Lebensstätten, innerhalb der Baumsegmente, noch über einen längeren Zeitraum erhal-
ten und es ist die Vollendung aller Entwicklungszyklen der Art (Ei, Larve, Puppe bis zum 
Schlupf der Käfer) gesichert. 

Anschließend ist durch die absehbare Erreichbarkeit der in der Nähe befindlichen Laubbäu-
me (insbesondere Eichen) mit entsprechenden Lebensraumeigenschaften (Brutbäume mit 
speziellem Mulm) der Fortbestand der Population gesichert. 

Beschreibung der Maßnahme 

Es erfolgt die Verlagerung der zu rodenden Bäume (mindestens 10 Brutbäume) mit Ere-
mitenbesiedelung durch Bergung der Baumsegmente, mit nicht auszuschließender Besiede-
lung. Bei positivem Befund erfolgt direkt nach der Fällung das Aufschichten als Totholzhau-
fen bzw. Totholzpyramide zur natürlichen Verrottung, im Bereich des ca. 7,9 ha großen Na-
del-Laub-Mischwaldes (mit freien/lichten Stellen und alten Eichen) auf dem Flurstück 1462, 
westlich der S 24. 
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Bei den nachgewiesenen 10 Brutbäumen und möglicher weiterer im Zuge der artenschutz-
fachlichen Baubegleitung festgestellten, besiedelten Brutbäume werden folgende Vorkeh-
rungen ergriffen: 

• großzügige Markierung der besiedelten Stammsegmente, 

• sicherer Verschluss der Höhlenöffnungen und/oder Bohrlöcher vor der Baumfällung, 

• schonende Entfernung der Starkäste, Abtrag des Stammes von der Krone aus in 
möglichst größeren Segmenten (mind. 3 – 6 m lange Teilstücke des Stammes) unter 
Zuhilfenahme eines Krans, 

• vorsichtiger Abtransport der Baumsegmente unter Schonung des Mulmkörpers, z.B. 
durch Auflageböcke mit Polsterung zur Vermeidung von Erschütterungen; nicht auf 
der Seite mit Schlupflöchern und Höhlungen,  

• schonende Ablage in zur Umsiedlung geeignete freie und besonnte Bereiche des 
Nadel-Laub-Mischwaldes, 

• aufrechte Aufstellung der Baumsegmente (Richtung in ursprünglicher Lage) zu einer 
Totholzpyramide in zur Umsiedlung geeigneten, lichten Bereichen des Nadel-
Laubmischwaldes; die Baumsegmente sollten zur Stabilisierung 0,5 – 1,0 m in der 
Erde versenkt werden (Beispiel siehe Abb. 3), 

• Wiederöffnung der Höhlen im Zuge der Aufstellung der Baumsegmente, 

• Schutz der Totholzpyramide durch Ring aus Ästen/Zweigen (Schutz vor Prädatoren 
und zur Verkehrssicherung). 

 

 
Abb. 3:  Prinzip und Ausführung eines Totholz-Lagerplatzes von Habitatbäumen des Eremiten in der 

Dresdner Heide (aus Stegner & Strzelczyk 2006) [2] 

Die Errichtung der Totholz-Lagerplätze erfolgt im Bereich der Maßnahmenfläche, siehe Kar-
te Artenschutzmaßnahmen (Eremit) im Anhang B. Die Standortwahl und Verteilung der 
Totholz-Lagerplätze wird durch eine Fachkraft für Artenschutz bestimmt. 

Die Anzahl der Totholzpyramiden ergibt sich aus dem aktuellen Besiedelungsbefund. Werden 
im Zuge der artenschutzfachlichen Baubegleitung keine Indizien für weitere Besiedelungen 
vom Eremit ermittelt und ist eine weitere Betroffenheit dieser Art auszuschließen und die 
Maßnahme beschränkt sich auf die Umlagerung von 10 Brutbäumen,  ggf. ist auch eine hö-
here Anzahl an umzulagernden Stammteilen möglich. 

Werden während der Fällarbeiten zusätzlich Bäume mit Besiedelungen des Eremiten festge-
stellt, werden die besiedelten Stammteile, in Abstimmung mit dem zuständigen Revierleiter 
sowie mit der zuständigen Unteren Naturschutzbehörde ebenso auf dieser Maßnahmenflä-
che als Totholzpyramide aufgestellt. 

Die Maßnahme erfolgt im Zuge der Baufeldfreimachung innerhalb des ausgewiesenen Bau-
feldes und ggf. im Rahmen der Herstellung eines „Verkehrssicheren Waldrandes“. 
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Abb. 4: Standort für Totholzpyramiden Flurstück 1462, westlich der S 24 
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5  Prognose möglicher Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele des 
Schutzgebietes durch das Vorhaben 

Für die Ermittlung der maßgeblichen Bestandteile, die möglicherweise beeinträchtigt werden 
könnten, wurden die in Tabelle 4 angegebenen größten Reichweiten (Einflussbereiche) der 
Wirkfaktoren mit den maßgeblichen Bestandteilen überlagert und mögliche Überschneidun-
gen ermittelt. Die Berücksichtigung der maximal möglichen Intensität und Reichweite der 
Wirkprozesse auf der einen und Berücksichtigung der höchst möglichen Empfindlichkeit der 
Erhaltungsziele des Schutzgebietes auf der anderen Seite entspricht dabei dem oben ange-
gebenen Vorsorgeprinzip. 

Für den Nachweis, dass offensichtlich keine Beeinträchtigung der Erhaltungsziele eintreten 
wird, erfolgte die Beurteilung der Projektwirkungen auf der Grundlage der ermittelten Wirkin-
tensitäten (Tabelle 5) und Empfindlichkeiten (Abschnitt 2). Gemäß der oben beschriebenen 
Methodik bzw. ausgehend vom Vorsorgeprinzip sind Beeinträchtigungen nur dann offensicht-
lich nicht gegeben, wenn der durch Wirkprozesse hervorgerufene Beeinträchtigungsgrad 
maximal gering ist und es zu keinen Kumulationseffekten mit anderen Plänen und Projekten 
kommt. 

Die Beeinträchtigungen mit einem geringen Beeinträchtigungsgrad lösen nur geringfügige 
Veränderungen des Ist-Zustands aus. Ihre Auswirkungen entsprechen Schwankungen, die 
auch infolge natürlicher Prozesse auftreten können (z. B. Tod einzelner Individuen) und die 
von der Population problemlos durch natürliche Regenerationsmechanismen ausgeglichen 
werden können. Als gering werden ferner Beeinträchtigungen bewertet, die aufgrund ihres 
geringen Ausmaßes nicht mit Sicherheit nachweisbar, jedoch wahrscheinlich sind. Die Le-
bensräume und die Populationen der betroffenen Arten bleiben stabil. Die häufig verzahnten 
Funktionen des Gebietes im Rahmen des Netzes Natura 2000 sind weiterhin in vollem Um-
fang gewährleistet. 

Die in den Tabellen 5 und 6 zusammengefasste Prognose möglicher Gefährdungen / Beein-
trächtigungen (ja/nein) nimmt unmittelbar Bezug auf die gebietsspezifischen Erhaltungsziele 
(Abschnitt 2.3) bzw. auf die Gebietsmerkmale, die zur Auswahl des Gebietes geführt haben. 
Dazu wurde für die vorliegende FFH-VP in Anlehnung an die Hinweise im Anhang III FFH-RL 
ein Katalog mit nachvollziehbaren Bewertungskriterien aufgestellt. 

In den Prognosetabellen sind die für die jeweiligen maßgeblichen Bestandteile zutreffenden 
möglichen Wirkfaktoren angegeben. Bestimmend waren dabei die mögliche Reichweite vor-
habenbedingter Wirkungen sowie die Aktionsraumgrößen und die Lage der Funktionsräume 
im Gebiet vorkommender Arten. Funktionsräume können dabei auch außerhalb eines 
Schutzgebietes vorhanden sein. 

Kriterienkatalog für die Bewertung von Gefährdungen / Beeinträchtigungen natürlicher Le-
bensraumtypen nach Anhang I der FFH-RL: 

– Flächenverlust / Verringerung des Flächenanteils, 

– Struktur und Funktion / Struktur bestimmende Pflanzenarten (Qualitätsminderung), 

– standörtlicher Voraussetzungen für Erhaltung und Wiederherstellung (stofflich, hydrolo-
gisch), 

– charakteristischer Arten / Zielarten, 

– Rand-, Puffer- und Erweiterungszonen, 

– Kumulationswirkungen mit anderen Plänen und Projekten. 
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Kriterienkatalog für die Bewertung von Gefährdungen / Beeinträchtigungen von Arten nach 
Anhang II (IV) der FFH-RL u. charakteristischer Arten 

– Veränderung der Populationsgröße 

– vorhabenbedingte Mortalität 

– Reproduktionserfolg (Brutplatzfunktion) 

– Nahrungssuche /-habitate (Nahrungsfunktion) 

– wichtige Habitatelemente (Flächen- u. Qualitätsverlust) 

– besondere Gebietsfunktionen (z. B. Ruhe-, Rast-, Mauser- oder Überwinterungsfunktion) 

– Wiederherstellungsmöglichkeiten wichtiger Habitate 

– Funktionsbeziehungen, Erhöhung des Isolierungsgrades 

– Kumulationswirkungen mit anderen Plänen und Projekten 
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Tabelle 5: Prognose möglicher Beeinträchtigungen der für die Erhaltungsziele maßgeblichen Bestandteile / Lebensraumtypen lt. Anhang I FFH-RL 
Maßgebliche 
Bestandteile 
gem. projekt-
spezifischen 
Erhaltungs-

zielen 

mögliche projektbedingte Wirkfaktoren / Beein-

trächtigungen  (x / -) 

Mögliche Gefährdungen / Beeinträchtigungen maßgeblicher Bestandteile bzw. gebiets- und artspezi-
fischer Habitatfunktionen (ja / nein) 
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 Flächenverlust / 
Verringerung des 

Flächenanteils 

Struktur und Funk-
tion / strukturbe-
stimmende Pflan-

zenarten 
(Qualitätsminde-

rung) 

standörtlicher Vo-
raussetzungen für 
Erhaltung und Wie-

derherstellung 
(stofflich, hydrolo-

gisch) 

charakteristischer 
Arten / Zielarten 

Rand-, Puffer- und 
Erweiterungszonen 

Lebensraum-
typen lt. An-

hang I FFH-RL 
(* = prioritär) 

              

Eutrophe Still-
gewässer (3150)  

- - - - - - - - nein nein nein nein nein nein 

Fließgewässer 
mit Unterwasser-

vegetation  
(3260) 

- - - - - - - - nein nein nein nein nein nein 

Artenreiche 
Borstgrasrasen 

(6230*) 

- - - - - - - - nein nein nein nein nein nein 

Pfeifengras-
wiesen (6410) 

- - - - - - - - nein nein nein nein nein nein 

Feuchte Hoch-
staudenfluren 

(6430) 

- - - - - - - - nein nein nein nein nein nein 

Flachland-
Mähwiesen 

(6510) 

- - - - - - - - nein nein nein nein nein nein 

Übergangs- und 
Schwingrasen-
moore (7140) 

- - - - - - - - nein nein nein nein nein nein 

Hainsimsen-
Buchenwälder 

(9110) 

- - - - - - - - nein nein nein nein nein nein 

Sternmieren-
Eichen-

Hainbuchen-
wälder (9160) 

- - - - - - - - nein nein nein nein nein nein 

Erlen-Eschen- 
und Weichholz-

auenwälder 
(91E0*) 

- - - - - - - - nein nein nein nein nein nein 
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Tabelle 6: Prognose möglicher Beeinträchtigungen der für die Erhaltungsziele maßgeblichen Bestandteile / Arten lt. Anhang II FFH-RL und charakteristische Arten 

Maßgebliche 
Bestandteile 
gem. projekt-
spezifischen 
Erhaltungs-

zielen 

mögliche projektbedingte Wirkfaktoren / Beein-

trächtigungen (x / -) 

Mögliche Gefährdungen / Beeinträchtigungen maßgeblicher Bestandteile bzw. gebiets- und artspezifischer 
Habitatfunktionen (ja / nein) 
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rung der 
Populati-
onsgröße 

vorhaben-
bedingte 
Mortalität 

Reprodukti-
onserfolg 
(Brutplatz-
funktion) 

Nahrungs-
suche/-
habitate 

(Nahrungs-
funktion) 

 

wichtige 
Habitatele-
mente (Flä-
chen-/ Qua-
litätsverlust) 

besondere 
Gebiets-

funktionen 
(z. B. Ruhe-, 
Rast-, Mau-

ser- oder 
Überwinte-
rungsfunkti-

on) 

Wiederher-
stellungs-

möglichkei-
ten wichtiger 

Habitate 

Funktions-
beziehungen, 

Erhöhung 
des Isolie-

rungsgrades 

Arten lt. 
Anhang II 
FFH-RL 

                 

Biber 
(Castor fiber) 

- - - - - - - - nein nein nein nein nein nein nein nein nein 

Fischotter 
(Lutra lutra) 

- - - - - - - - nein nein nein nein nein nein nein nein nein 

Eremit (Osmoder-
ma eremita) 

x - - - - - - - nein nein nein nein nein nein nein nein nein 

Hirschkäfer  
(Lucanus cervus) 

- - - - - - - - nein nein nein nein nein nein nein nein nein 
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Im Hinblick auf das 1. Erhaltungsziel,  

Erhaltung eines typisch ausgeprägten, strukturreichen Fließgewässersystems im Übergang vom 
Hügelland zum Tiefland mit begleitenden Uferstaudenfluren, Flachland-Mähwiesen, Auwald- und 
Eichen-Hainbuchenwaldgesellschaften, Teichen mit Verlandungsvegetation sowie einzelnen Pfei-
fengraswiesen.  

ist einzuschätzen, dass die mit dem Vorhaben verbundenen Wirkungen keine Beeinträchti-
gung des Erhaltungsziels darstellen, da nicht in die naturnahe Fließgewässerdynamik des 
Sitzenrodaer Baches, der sich an der Grenze des unmittelbaren Wirkraumes befindet, und 
der Dahle, im weiteren Umfeld außerhalb des Planungsraumes, nicht eingriffen wird. 

Das Vorhaben ist mit dem 1. Erhaltungsziel verträglich. 

Das 2. Erhaltungsziel beinhaltet die 

Bewahrung oder Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes der im Gebiet  
vorkommenden natürlichen Lebensräume von gemeinschaftlichem Interesse gemäß Anhang der 
FFH-RL, einschließlich der für einen günstigen Erhaltungszustand charakteristischen Artenaus-
stattung sowie der mit ihnen räumlich und funktional verknüpften, regionaltypischen Lebensräume, 
die für den Erhalt der ökologischen Funktionsfähigkeit der Lebensräume des Anhanges I der FFH-
RL von Bedeutung sind.  

Im unmittelbaren Wirkraum des Vorhabens kommen keine LRT gemäß Anhang I der FFH-RL 
vor. Der günstige Erhaltungszustand dieser Flächen einschließlich der charakteristischen 
Artausstattung bleibt bewahrt.  

Das Vorhaben ist mit dem 2. Erhaltungsziel verträglich. 

Für das 3. Erhaltungsziel  

Bewahrung oder Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes der im Gebiet vorkom-
menden Populationen der Tier- und Pflanzenarten von gemeinschaftlichem Interesse gemäß An-
hang II der FFH-RL sowie ihrer Habitate im Sinne von Artikel 1 Buchst. f der FFH-RL.      

 (Biber, Fischotter, Eremit, Hirschkäfer) 

Einen hohen Stellenwert haben insbesondere die Brutbäume des prioritären Eremiten  
(Osmoderma eremita) nördlich von Dahlen. Es handelt sich um eines der wenigen bekannten 
Vorkommen im Bereich der Dahlener Heide.  

wird auf der Ebene der FFH-Verträglichkeitsprüfung festgestellt, dass zur näheren Betrach-
tung der Wirkprozesse des Bauvorhabens auf Arten des Anhang II der FFH-RL, die in der 
Grundschutzverordnung zum FFH-Gebiet aufgeführt sind, lediglich der Eremit im unmittelba-
ren Wirkraum des Vorhabens nachgewiesen wurde. 

Vorhabenbedingte, erhebliche Beeinträchtigungen von Biber, Fischotter und Hirschkäfer 
konnten aufgrund fehlender Nachweise und/oder geeigneter Habitate ausgeschlossen wer-
den, siehe Abschnitt 2.5. 

Durch Rodung von Brutbäumen des Eremiten kann es zur Tötung, Verletzung oder Störung 
von anwesenden Tieren kommen. Für diese Art sind deshalb Artenschutzmaßnahmen (Ver-
meidungs- und AusgleichsmaßnahmenCEF), die der Sicherung der vollständigen, lokalen Po-
pulation dienen und geeignet sind, um einzelne Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 i.V. mit 
Abs. 5 BNatSchG für die Art nicht zu erfüllen, vgl. Abschnitt 4, vorgesehen. 

Der Erhaltungszustand der lokalen Populationen des Eremiten wird durch Umsetzung dieser 
Maßnahmen nicht verschlechtert. Somit sind erhebliche Beeinträchtigen des Eremiten aus-
geschlossen. 

Das Vorhaben ist mit dem 3. Erhaltungsziel verträglich. 

Das 4. Erhaltungsziel unterstreicht die  

besondere Bedeutung der Erhaltung beziehungsweise der Förderung der Unzerschnittenheit und 
funktionalen Zusammengehörigkeit der Lebensraumtyp- und Habitatflächen des Gebietes, der 
Vermeidung von inneren und äußeren Störeinflüssen auf das Gebiet sowie der Gewährleistung 
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funktionaler Kohärenz innerhalb des Gebietssystems NATURA 2000 zu, womit entscheidenden 
Aspekten der Kohärenzforderung der FFH-RL entsprochen wird.  

Eine Beeinträchtigung der Unzerschnittenheit und funktionalen Zusammengehörigkeit der 
Lebensraumkomplexe des Gebietes ist auszuschließen, da keine LRT des Anhang I der 
FFH-RL in Anspruch genommen werden. 

Durch Umlagerung der Habitatbäume mit nachgewiesener Eremitenbesiedelung in geeignete 
Habitate (freie/lichte Stellen im Nadel-Laub-Mischwald mit vorhandenen alten Eichen) west-
lich der S 24, bleiben die Habitate der Art erhalten, insbesondere durch die Verfügbarkeit von 
„Zukunftsbäumen“ (alte Eichen) im Umfeld der Totholzpyramiden bzw. -haufen. 

Es kommt zu keiner zusätzlichen Beeinträchtigung des FFH-Gebietes durch Störeinflüsse, 
wie Lärm, Schadstoffimmission und visuelle Störreize. 

Die Kohärenz innerhalb des Natura 2000-Gebietes bleibt gewahrt. Das Vorhaben ist mit 
dem 4. Erhaltungsziel verträglich. 

 

6  Einschätzung der Relevanz anderer Pläne und Projekte 

Vorhaben können ggf. erst im Zusammenwirken mit anderen Plänen oder Projekten zu Be-
einträchtigungen eines Natura 2000-Gebietes in seinen für die Erhaltungsziele maßgeblichen 
Bestandteilen führen. Eine mögliche Kumulation von Auswirkungen durch das Zusammen-
wirken mit anderen Plänen oder Projekten ergibt sich jedoch nur, wenn von den möglichen 
Auswirkungen anderer Pläne oder Projekte das vom zu prüfenden Vorhaben betroffene glei-
che Erhaltungsziel beeinträchtigt wird. Bei der Beurteilung möglicher kumulativer Auswirkun-
gen ist die Lokalisation und zeitliche Abfolge, der auf die Erhaltungsziele wirkenden Belas-
tungsfaktoren, von entscheidender Bedeutung. Zu unterscheiden sind dabei vor allem dau-
erhafte oder reversible Beeinträchtigungen. 

Die Ausführungen zu den Wirkfaktoren und Wirkprozessen sowie die Prognose der mögli-
chen Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele des Schutzgebietes in der vorliegenden FFH-
VP belegen nachvollziehbar, dass durch das geplante Vorhaben selbst keine Beeinträchti-
gungen des Schutzgebietes verursacht werden. Demzufolge erlangen andere Pläne und 
Projekte keine Relevanz, kumulative Wirkungen sind nicht zu berücksichtigen. 

7  Fazit 

Unter Berücksichtigung der höchst möglichen Beeinträchtigung der Erhaltungsziele des 
Schutzgebietes und der maximal möglichen Intensität der Reichweite, der in Verbindung mit 
dem Vorhaben stehenden Wirkprozesse wurden mögliche Beeinträchtigungen prognostiziert. 

Die Möglichkeit kumulativer Beeinträchtigungen in Verbindung mit anderen Plänen oder Pro-
jekten ist unter Zugrundelegung der obigen Ausführungen ebenfalls auszuschließen. 

Die FFH-Verträglichkeitsprüfung kommt zu dem Ergebnis, dass mit dem Vorhaben keine 
Wirkungen verbunden sind, die das FFH-Gebiet und den Erhaltungszustand der Lebens-
raumtypen nach Anhang I und die Arten nach Anhang II der FFH-RL und somit die Erhal-
tungsziele beeinträchtigen.  

. 
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